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„Gesunde Schule“ und Gesundheitsaward in der Steiermark
Richtlinien für die Teilnahme 2008/09
Sehr geehrte Frau Direktorin!

Sehr geehrter Herr Direktor!
GZ: I Ue 2 / 263-2008
Die seit dem Schuljahr 2007/08 vom Landesschulrat für Steiermark vergebene Auszeichnung „Gesunde Schule“ ist die sichtbare Anerkennung für besondere Leistungen von Schulen auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und Sicherheit unter besonderer Berücksichtigung des Jahresschwerpunktes 2008/09 „Gewaltprävention“ und hat eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren. Für besonders innovative Leistungen wird darüber hinaus alljährlich der „Gesundheitsaward“ in den fünf Sparten Volksschule, Sonderschule, Hauptschule/Realschule/Neue Mittelschule/Polytechnische Schule, allgemein bildende höhere Schule und berufsbildende mittlere und höhere Schule vergeben.
A) Bewerbung um das Zertifikat „Gesunde Schule“ in der Steiermark 
Die Schule führt intern anhand des Kriterienkataloges „Qualitätskriterien ‚Gesunde Schule’ in der Steiermark“  selbst eine Ist-Analyse durch. Für das Zertifikat müssen von den 164 Bewertungspunkten des Kriterienkataloges mindestens 90 Punkte erreicht werden, wobei für die einzelnen Bereiche folgende Mindestpunktezahl erforderlich ist:

1. Lebensraum Klasse/Schule 
24 Punkte

2. Lehren und Lernen
30 Punkte

3. Schulpartnerschaft und Außenbeziehungen
 8 Punkte

4. Schulmanagement/Professionalität/Personalentwicklung
28 Punkte

Wenn die Schule diese Erfordernisse erfüllt, kann sie um das Zertifikat „Gesunde Schule in der Steiermark“ ansuchen. 
Schulen, die bereits im Schuljahr 2007/08 mit dem Zertifikat „Gesunde Schule“ ausgezeichnet wurden, brauchen in diesem Schuljahr NICHT um das Zertifikat anzusuchen, da dieses rückwirkend eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren hat.
Hinweise zur Durchführung der Ist-Analyse:
· Empfehlenswert ist die Durchführung der Ist-Analyse im Team mit voller Transparenz gegenüber dem gesamten Lehrerkollegium und den Schulpartnern.

· Bei der Ist-Analyse ist zu beachten, dass die Erfüllung von Qualitätskriterien überprüfbar sein muss. Dies ist möglich anhand von Dokumenten ( Schulprogramme, Stundenpläne, Lehrfächerverteilungen, Jahresplanungen, Klassenbücher, Homepage, Projektberichte, Protokolle, Dokumentationen, Leistungsbeurteilungskonzepte, Planungsunterlagen, Fragebögen, Teilnahmebestätigungen, Zertifikate, Auszeichnungen, Verträge u.a.), Besichtigung vor Ort, Interviews u.a.
· Es werden nur Dokumente anerkannt, die ab dem Schuljahr 2006/07 ausgestellt wurden.

· Leistungen, die im Kriterienkatalog nicht aufscheinen, können in den Leerzeilen angeführt und selbst bewertet werden. Die Punkteanzahl fließt in das Gesamtergebnis ein. Die Jury behält sich vor, diese Punkte zu überprüfen und gegebenenfalls zu korrigieren.
· Darüber hinaus kann die Jury auch Punkte für außerordentliche, innovative Leistungen im Gesundheitsbereich (Punkt 5 Im Kriterienkatalog) vergeben.

B) Bewerbung um den „Gesundheitsaward 2008/09“
Alle Schulen, die die Anforderungen für das Zertifikat „Gesunde Schule“ erfüllen, können sich zusätzlich um die Verleihung des Gesundheitsawards bewerben. Der „Gesundheitsaward 2008/09“ wird vergeben für herausragende innovative Leistung/en auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung und Sicherheit unter besonderer Berücksichtigung des Jahresschwerpunktes 2008/09 „Gewaltprävention“.
Das Ansuchen besteht aus zwei Teilen und ist gleichzeitig mit dem Ansuchen um das Zertifikat „Gesunde Schule“ einzureichen:
a)
Formblatt „Ansuchen um den „Gesundheitsaward 2008/09“ mit einer Kurzbeschreibung der innovativen Leistung/en (Titel, Ziel, Besonderheit/en) 

b)
zusätzlich eine ausführliche Projektbeschreibung mit erforderlichen Beilagen nach eigenem Ermessen
Schulen, die bereits im Schuljahr 2007/08 zertifiziert wurden, müssen den Kriterienkatalog neu ausfüllen, wenn sie sich um den Gesundheitsaward bewerben wollen.
Richtlinien zur Einreichung der Unterlagen

Die Direktionen werden ersucht, den sorgfältig ausgefüllten Kriterienkatalog, das Ansuchen um das Zertifikat „Gesunde Schule“ in der Steiermark sowie gegebenenfalls das Ansuchen um den Gesundheitsaward 2008/09 samt aller erforderlichen Beilagen auf dem Dienstweg postalisch und elektronisch 
bis spätestens Freitag, 06. März 2009 (Frist wurde verlängert)
an den

Landesschulrat für Steiermark 
zH. Frau Dipl.-Päd. Elisabeth Tassoti
Körblergasse 23
8010 Graz
elisabeth.tassoti@lsr-stmk.gv.at
zu senden.
Ansuchen, die nach Ablauf der Einsendefrist oder unvollständig einlangen, können ausnahmslos nicht berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig werden die Bezirksschulinspektor/inn/en als zuständige Schulaufsicht vor Ort gebeten, den gesondert übermittelten BSI-Bewertungsbogen bis längstens Freitag, 27. Februar 2009, ebenfalls an Frau Tassoti zu schicken. 

Eine vom Landesschulrat bestellte Jury wird die Einreichungen prüfen und eine abschließende Bewertung durchführen. 
Die Auszeichnungen finden im Rahmen eines Festaktes gegen Ende des Schuljahres statt. Die steirischen Medien werden über die Vergabe der Auszeichnungen und über besondere Leistungen einzelner Schulen berichten.

Der Amtsführende Präsident
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Mag. Wolfgang Erlitz
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